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Vor etwas über einem Jahr erschütterten die ersten Nachrichten
einer sich abzeichnenden Kreditmarktkrise die Finanzmärkte weltweit.
Unter dem Titel „Ein Jahr Kreditmarktkrise – wo stehen wir?“ nimmt
der neue Anlagekommentar von Wegelin & Co. Privatbankiers eine
Bestandesaufnahme vor und zieht entsprechende Schlüsse.

Obwohl der Autor des Kommentars, Dr. Konrad Hummler, Anfang Juli
2007 zu den frühen Warnern vor dem sich aufbauenden Unheil gehörte,
muss er heute feststellen, dass sich die Krise als schlimmer und hartnä-
ckiger herausstellt, als anfangs befürchtet. Gemäss den Schätzungen
von Wegelin beläuft sich der Schaden auf 1.000 bis 1.500 Mrd. US Dollar,
entsprechend der Summe, die ab 2003 übermässig in Richtung
„Subprime-“ und „Alternative-A-“ Hypotheken in den USA floss und
heute als „unwiederbringlich verbrannt“ gelten muss. Das liegt in etwa
im Bereich der Schätzungen des IMF, aber immer noch deutlich unter-
halb derer von anerkannten Ökonomen wie R. Shiller und N. Roubini.
Stellt man diesen Zahlen den aktuellen Stand an Abschreibungen von
weltweit 503 Mrd. und die erfolgten Kapitalerhöhungen von 352 Mrd.
US Dollar gegenüber, so wird deutlich, wie ernst die Lage noch immer
ist. Dies gilt um so mehr, als dass bislang vor allem Banken betroffen
waren und die Liquidität für weitere Rettungsmassnahmen noch deutlich
schwieriger zu beschaffen sein wird – auch angesichts der inzwischen
äußerst engen Handlungsspielräume der Zentralbanken. Heute kann

niemand mehr auf die implizite Staatsgarantie vertrauen: Es gilt eher
„too big to rescue“ als „too big to fail“. Unter all diesen Vorzeichen ist
vorerst an ein Ende der Kreditmarktkrise nicht zu denken – der Anleger
ist weiterhin gut beraten, Vorsicht walten zu lassen.

Die ersten Lehren aus der Krise können allerdings bereits gezogen
werden. So zeigt ein Blick auf die Finanzkrisen der letzten 25 Jahre,
dass Extremereignisse um ein Vielfaches häufiger vorkommen, als das
in den allgegenwärtigen statistischen Modellen angenommen wird. Auf
solchen Modellen bauen auch zentrale Regelwerke wie etwa das kürzlich
eingeführte „Basel II“ auf, das den Banken für „liquide“ Positionen in
der Bilanz nominelle Reduktionen auf den erforderlichen Eigenmitteln
erlaubt. Wenn es aber so etwas wie Liquiditätsübertreibungen gibt, die
in unregelmässigen Abständen schockartig zu Ende gehen, dann sind
die Vorschriften in bezug auf die erforderlichen Eigenmittel für Banken
grundsätzlich zu hinterfragen. Der Autor geht sogar noch weiter: Es
gibt Indizien dafür, dass die Aktienmärkte nicht nur in den letzten
12 Monaten Banken mit im Branchenvergleich relativ höheren Eigen-
mitteln mit einer besseren Performance belohnen. Eine vorsichtigere
Vorgehensweise des Managements würde damit belohnt und das
Geschäfts- und Entschädigungsmodell vieler Banken revisionsbedürftig.
Es ginge plötzlich nicht mehr um den maximalen „Return an Equity“,
sondern um eine angemessene Eigenkapitalquote.

Z---Steu-Beiträge

Dr. Konrad Hummler, Wegelin & Co. Privatbankiers, St. Gallen/Schweiz

„Basel II“ bereits obsolet?*

* Anmerkung der Redaktion:
Der Anlagekommentar von Wegelin & Co. Privatbankiers wird mit
freundlicher Genehmigung nachfolgend in diesem Heft abgedruckt.
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D. Urteil des Finanzgerichts Rhein-
land-Pfalz vom 20.01.2005, 
4-K-2167/04, rkr., EFG 2005,
667 ff.

Zu der Frage, ob und ggf. mit welchem Um-
fang der Prüfer im Rahmen einer Außenprüfung
die Überlassung eines Datenträgers mit einer
Kopie der in der EDV-Buchhaltung einer Bank
gespeicherten Sachkonten des Jahres 2002 ver-
langen kann.8

Leitsatz:
Die Anforderung der Überlassung eines

Datenträgers mit den Sachkonten des Jahres
2002 im Rahmen einer Betriebsprüfung bei
einer Bank entspricht den gesetzlichen Vor-
gaben des § 147 Abs. 6 AO; ein Ermessensfehl-
gebrauch bei der Auswahl der Methode des
Datenzugriffs ist nicht zu erkennen. Es ist Sache
der Bank, ihre Datenbestände so zu organisie-
ren, dass bei der Herausgabe des Datenträgers
keine durch § 30a AO geschützten Daten offen-
bart werden.

Tatbestand
Streitig ist, ob und ggf. mit welchem Um-

fang der Beklagte im Rahmen einer Außen-
prüfung die Überlassung eines Datenträgers mit
einer Kopie der in der EDV-Buchhaltung der
Klägerin gespeicherten Sachkonten des Jahres
2002 verlangen kann. 

Ende 2002 fusionierte die frühere Raiffeisen-
bank X e. G. mit der Raiffeisenbank Y e. G., der

Klägerin. Mit Schreiben vom 13. November
2003 an die Klägerin wurde durch das Finanz-
amt X eine Außenprüfung bei der Raiffeisen-
bank X für die Jahre 1998 bis 2002 angeordnet,
die Prüfung sollte Mitte Dezember 2003 begin-
nen. Ebenfalls am 13. November 2003 wies die

Außenprüfungsstelle des Beklagten die Klägerin
darauf hin, dass sie beabsichtige, gem. §§ 146
Abs. 5, 147 Abgabenordnung (AO) auf die elek-
tronisch geführten Buchhaltungsunterlagen
zuzugreifen. Zur Vorbereitung dieses beabsich-
tigten Zugriffs übersandte der Beklagte einen
Fragebogen zum EDV-System der Klägerin
(Bl. 14 der Außenprüfungs-Akte (AP-Akte)).
Auf diesem Fragebogen erklärte die Klägerin
(Bl. 15 AP-Akte), dass für die Finanzbuch-
führung EDV-Unterstützung eingesetzt worden
sei. Hierzu sei von 1998 bis 2002 die Software
„NBS Bankensysteme“ der F. AG verwandt wor-
den. Bei der Frage, welche unternehmensbezo-
genen Anpassungen die Programme erlaubten,
wurden die Felder „Kostenrechnungen“ und
„Verprobungsrechnungen“ nicht angekreuzt. Die
Daten für die Jahre 1999 bis 2002 würden im
derzeitigen EDV-System vorgehalten, die Daten
für die Jahre 1998 bis 1999 seien archiviert,
könnten aber jederzeit aus dem Archivierungs-
system in das aktive EDV-System zurückgespielt
werden. Für die Wartung und Pflege der Pro-
gramme sowie die Archivierung der Daten sei
die F AG zuständig. 

Am 15. Dezember 2003 wurden Einzelheiten
des geplanten Datenzugriffs zwischen dem
Prüfer und der von der Klägerin benannten Aus-
kunftsperson, dem Prokuristen W, besprochen.
Ausweislich eines Vermerks des Betriebsprüfers
über dieses Gespräch (Bl. 19 AP-Akte) wurden
dabei die Sachkonten, nicht aber die Personen-
konten angefordert. Vermerkt ist ferner, dass
die Daten für den laufenden Monat sowie
12 Monate zurück online vorhanden seien. Für
das Jahr 2002 sollten die Daten auf CD zur
Verfügung gestellt werden. Getrennt hiervon
sollten Listen bezüglich Rückstellungsbildun-
gen beim Wachstumssparen angefordert wer-
den. Am 17. Dezember 2003 teilte Herr W dem
Prüfer telefonisch mit, dass nach Auffassung
des jetzigen Bevollmächtigten der Klägerin der
direkten Einsicht in die Datenbestände zuge-
stimmt würde; die Zurverfügungstellung der
Daten auf Datenträger werde jedoch als unver-
hältnismäßig angesehen. 

Nach Beginn der Außenprüfung wurden
zunächst zwei Prüffelder behandelt (Bl. 45 AP-
Akte). Am 27. Mai 2004 fand eine Besprechung
zwischen Vertretern der Klägerin und des Be-
klagten statt (Bl. 32 AP-Akte), die sich mit dem
Thema des geforderten Datenzugriffs auseinan-
der setzten. Auch hier vertrat der jetzige Bevoll-
mächtigte der Klägerin die Auffassung, dass eine
Überlassung der Daten auf Datenträger u.a. aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht gefordert
werden könne. 

Mit Verfügung vom 2. Juni 2004 (Bl. 36 AP-
Akte) forderte der Beklagte, gestützt auf § 147
Abs. 6 AO, die Vorlage der Sachkonten für das
Jahr 2002 sowie der Daten aus der maschinellen
Ermittlung der Rückstellungen für Wachstums-
sparen zum 31. Dezember 2002 auf einem
maschinenlesbaren Datenträger. Die Verfügung
war mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen,
in der auf die Möglichkeit eines Einspruchs
hingewiesen wurde. Zur Begründung führte der
Beklagte aus, dass die Anforderung der Daten
zu den Sachkonten der beschleunigten Über-
prüfung einzelner Prüffelder diene. Da sich die

RA/StB/WP Dr. Otto-Ferdinand Graf Kerssenbrock, Hamburg*

Datenzugriff der Finanzverwaltung seit 2002: Zwischenbilanz

Anmerkungen zu bisherig rechtskräftigen Entscheidungen der
Finanzgerichtsbarkeit**
Teil D: Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 20.01.2005, 4-K-2167/04, rkr.
Teil E: Beschluss des Thüringer FG vom 20.04.2005, Az. III-46/05, rkr.

Dr. jur. Otto-Ferdinand Graf
Kerssenbrock

* Der Autor ist in der Hamburger Steuerabteilung
Partner der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft und
zugleich Lehrbeauftragter der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität in Greifswald

** Teil A erschienen in ZSteu Heft 11/2008, S. 185-190
Teil B und C erschienen in ZSteu Heft 13/2008,
S. 184-189

8 Klägerin war eine Genossenschaftsbank; Im nach-
stehenden Teil D sind die Begriffe „Klägerin“ und
„Beklagter“ zur Erleichterung des Verständnisses z.T.
durch die Begriffe „Bank“ und „Finanzamt“ bzw.
„Finanzverwaltung“ ersetztDen vol lständigen Text  f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe
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Bundesministerium der Finanzen

Bilanzänderung nach § 4 Abs. 2
Satz 2 EStG; 
Urteile des BFH vom 31.5.2007, 
IV R 54/05 (ZSteu 2007, R-776)
und vom 23.1.2008, I R 40/07
(ZSteu 2008, R-519)

BMF, Schreiben vom 13. August 2008
IV C 6 - S 2141/07/10004

Im Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behörden der Länder gilt Folgendes: 

Unter Verweis auf das Urteil des BFH vom
31.5.2007 (ZSteu 2007, R-776, BStBl 2008
II S. ... ) sind die Regelungen im BMF-Schrei-
ben vom 18.5.2000 (BStBl 2000 I S. 587),
nach denen eine Bilanzberichtigung sich nur
auf den unrichtigen Ansatz von Wirtschafts-
gütern (aktive und passive Wirtschaftsgüter
einschließlich Rückstellungen) sowie Rech-
nungsabgrenzungsposten dem Grunde und der
Höhe nach bezieht und eine Änderung des
steuerlichen Gewinns ohne Auswirkungen auf
diese Ansätze keine Bilanzberichtigung ist,
nicht weiter anzuwenden.

Änderungen des Gewinns aufgrund der Berück-
sichtigung außerbilanzieller Hinzu- oder
Abrechnungen berühren keinen Bilanzansatz;
eine Bilanzänderung i.S.d. § 4 Abs. 2 Satz 2
EStG ist insoweit nicht zulässig (ZSteu 2008,
R-519, BFH vom 23.1.2008, BStBl 2008 II
S. ...).

Bundesministerium der Finanzen

Rentenbezugsmitteilungsverfahren
(§ 22a Abs. 1 EStG); Bestimmung
von Inhalt und Aufbau des für die
Durchführung des Rentenbezugs-
mitteilungsverfahrens zu über-
mittelnden Datensatzes 

BMF, Schreiben vom 13. August 2008
IV C 3 - S 2257-c/07/10012

Nach § 22a Abs. 1 Satz 2 EStG haben die Mit-
teilungspflichtigen die Rentenbezugsmitteilung
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
durch Datenfernübertragung vorzunehmen. Ich
bestimme den Inhalt und den Aufbau des für

die Übermittlung der Rentenbezugsmitteilun-
gen an die zentrale Stelle zu übermittelnden
Datensatzes. Der amtlich vorgeschriebene
Datensatz und die Datensatzbeschreibung wer-
den auf der Internetseite des Bundeszentral-
amtes für Steuern http://www.bzst.de unter
der Rubrik Rentenbezugsmitteilungsverfahren
veröffentlicht. 

Die für die Datenübermittlung erforderliche
Schnittstelle und die dazugehörige Dokumen-
tation nach § 22a Abs. 1 EStG werden in einem
geschützten Bereich des Internets der zen-
tralen Stelle unter http://www.zfa.deutsche-
rentenversicherung-bund.de zur Verfügung
gestellt.

Bundesministerium der Finanzen

Maschinelles Anfrageverfahren zur
Identifikationsnummer (§ 22a
Abs. 2, § 52 Abs. 38a Satz 2 bis 4
EStG) 

BMF, Schreiben vom 13. August 2008
IV C 3 - S 2257-c/07/10012

Nach § 22a Abs. 2 Satz 8 in Verbindung mit
Abs. 1 Satz 2 EStG haben die Mitteilungs-
pflichtigen die Anfrage der Identifikations-
nummer nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung vorzunehmen.
Die Anfrage des Mitteilungspflichtigen und die
Antwort des Bundeszentralamtes für Steuern
sind über die zentrale Stelle zu übermitteln
(§ 22a Abs. 2 Satz 4 EStG). Dies gilt auch für
Anfragen nach § 52 Abs. 38a Satz 2 bis 4 in
Verbindung mit § 22a Abs. 2 EStG. 

Für das maschinelle Anfrageverfahren zur
Identifikationsnummer (§ 22a Abs. 2, § 52
Abs. 38a Satz 2 bis 4 EStG) bestimme ich den
Inhalt und den Aufbau der für die Durchführung
des Datenaustauschs zwischen den Mitteilungs-
pflichtigen und dem Bundeszentralamtes für
Steuern über die zentrale Stelle zu über-
mittelnden Datensätze. Die amtlich vorge-
schriebenen Datensätze und die Datensatz-
beschreibung werden auf der Internetseite des
Bundeszentralamtes für Steuern http://www.
bzst.de unter der Rubrik Rentenbezugsmit-
teilungsverfahren veröffentlicht. 

Die für die Datenübermittlung erforderliche

Schnittstelle und die dazugehörige Dokumen-
tation werden im geschützten Bereich des In-
ternets der zentralen Stelle unter http://www.
zfa.deutsche-rentenversicherung-bund.de zur
Verfügung gestellt. 

Das Verfahren wird ab 1. Oktober 2008 zur
Nutzung angeboten.

Bundesministerium der Finanzen

Umsatzsteuer; 
Ermäßigter Steuersatz für
Personenbeförderungen, § 12
Abs. 2 Nr. 10 UStG; Konsequenzen
aus den Regelungen im Jahres-
steuergesetz 2008 

BMF, Schreiben vom 29. August 2008
IV B 9 - S 7244/07/10001

Durch Artikel 8 Nr. 4a und Nr. 9 des Jahres-
steuergesetzes 2008 wurden § 12 Abs. 2 Nr. 10
Buchst. a und § 28 Abs. 4 UStG geändert. Unter
Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung
mit den obersten Finanzbehörden der Länder
gilt dazu Folgendes:

I. Übergangsregelung bei Personen-
beförderungen mit Schiffen 

(1) Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. a UStG
in der Fassung des § 28 Abs. 4 UStG unter-
liegen die Personenbeförderungen mit Schiffen
dem ermäßigten Steuersatz. Folgende dieser
Beförderungen sind insgesamt steuerbar: 

1. Beförderungen, die sich ausschließlich auf
das Inland erstrecken, 

2. Beförderungen, die ausschließlich in den in
§ 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten aus-
geführt werden, wenn diese Beförderungen wie
Umsätze im Inland zu behandeln sind (§ 1
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UStG), und 

3. grenzüberschreitende Beförderungen, bei
denen die ausländischen Streckenanteile als
inländische Beförderungsstrecken anzusehen
sind (§ 7 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStDV). 

(2) Bei grenzüberschreitenden Beförderungen
von Personen mit Schiffen, die nicht in Absatz
1 Satz 2 Nr. 3 bezeichnet sind, bemisst sich
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1. Das Landgericht Darmstadt hat den
Angeklagten K. wegen Bestechung im geschäft-
lichen Verkehr in zwei Fällen, davon in einem
Fall in Tateinheit mit Untreue, und wegen eines
weiteren Falles der Untreue zu einer Gesamt-
freiheitsstrafe von zwei Jahren und den Ange-
klagten V. wegen zweier Fälle der Beihilfe zur
Bestechung im geschäftlichen Verkehr zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten ver-
urteilt; die Vollstreckung beider Freiheitsstrafen
hat es zur Bewährung ausgesetzt. Zugleich hat
das Landgericht gegen die Siemens AG den
Verfall von Wertersatz in Höhe von 38 Mio. €
angeordnet. 

Die beiden Angeklagten waren im Tatzeit-
raum als kaufmännischer Leiter bzw. als externer
Berater für eine im Kraftwerksbau tätige Unter-
nehmenssparte der Siemens AG beschäftigt.
Nach den Feststellungen des Landgerichts
bestachen sie im Jahr 2000 zwei leitende Ange-
stellte des italienischen Energiekonzerns Enel
mit Zahlungen in Millionenhöhe, um die Vergabe
zweier Aufträge mit einem Volumen von
132,5 Mio. € und 205,6 Mio. € an Siemens zu
erreichen. Zur Durchführung und Verschleierung
der Zahlungen bedienten sie sich dabei in einem
Fall eines liechtensteinischen Kontengeflechts
auf die Namen verschiedener „Briefkasten“-
Firmen, das in dem Geschäftsbereich der Kraft-
werkssparte als etabliertes System zur Bestrei-
tung von „nützlichen Aufwendungen“ zur Erlan-
gung von Aufträgen eingerichtet war. Im ande-
ren Fall verwendete der Angeklagte K. eine
schwarze Kasse der früheren, Jahre zuvor von
Siemens übernommenen KWU AG, deren Existenz
außer den beiden Angeklagten selbst nieman-
dem im Unternehmen mehr bekannt war. 

Die Siemens AG erwirtschaftete aus den
beiden Aufträgen insgesamt einen Gewinn in
Höhe von 103,8 Mio. € vor Steuern. Auf der
Grundlage dieses Betrages hat das Landgericht,
unter Abzug von Aufwendungen, die die Siemens
AG im Zuge einer vergleichsweisen Einigung mit
dem Enel-Konzern zum Ausgleich des bei diesem
entstandenen Schadens getätigt hatte, den
Verfallsbetrag bemessen. 

Gegen dieses Urteil haben sich beide
Angeklagten, die Staatsanwaltschaft und die
Nebenbeteiligte Siemens AG mit ihren Revisio-
nen gewendet. Die Angeklagten erstrebten aus
Rechtsgründen ihren Freispruch, die Staatsan-
waltschaft eine zusätzliche Verurteilung wegen
„internationaler“ Amtsträgerbestechung und die
Verhängung höherer Strafen, die Nebenbetei-
ligte die Aufhebung des Verfalls. 

2. Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs
hat die Verurteilung des Angeklagten K. wegen
Untreue zum Nachteil der Siemens AG in zwei
Fällen bestätigt. Indem der Angeklagte Gelder
der Siemens AG dieser vorenthielt und in ver-
deckten Kassen führte, entzog er das Vermögen
seiner Arbeitgeberin. Er handelte dabei gegen
ausdrückliche Compliance-Vorschriften des
Unternehmens und unter Verstoß gegen seine
arbeitsrechtlichen Pflichten. Auf die Absicht,
die Mittel zu einem späteren Zeitpunkt nach
eigenem Gutdünken wieder zu Gunsten des Un-
ternehmens zu verwenden, kam es für die Frage
einer tatbestandsmäßigen Pflichtverletzung
nicht an. 

Bereits durch die pflichtwidrige Vorenthal-
tung der Geldmittel und ihre Verwaltung in
einem verdeckten Kontensystem unter Verstoß
gegen Buchführungs- und Bilanzierungsrecht
fügte der Angeklagte seiner Arbeitgeberin einen
Vermögensnachteil zu. Die Tat war bereits mit
dem Verschweigen der Existenz der schwarzen
Kasse vollendet. Auf den Gewinn, den die
Siemens AG aus dem späteren Einsatz der Mittel
als Schmiergelder erwirtschaftete, kam es daher
für den Schuldspruch wegen Untreue nicht mehr
an. 

Die Verurteilungen beider Angeklagter wegen
Bestechung im geschäftlichen Verkehr gemäß
§ 299 Abs. 2 StGB hat der Bundesgerichtshof
aufgehoben. Bestechungshandlungen im aus-
ländischen Wettbewerb sind erst seit einer
Änderung des § 299 StGB im Jahr 2002 unter
Strafe gestellt. Zur Tatzeit erfasste die Vorschrift
nur Bestechungen zum Nachteil deutscher
Mitbewerber. Auf die Ausschreibungen in Italien

hatte sich jedoch kein anderes deutsches
Unternehmen beworben. 

Bestätigt hat der Bundesgerichtshof die
Auffassung des Landgerichts, die Angeklagten
hätten sich nicht wegen (Amtsträger-)Beste-
chung gemäß § 334 StGB strafbar gemacht. Zwar
ist gemäß § 334 StGB in Verbindung mit einer
Verweisung im Internationalen Bestechungs-
gesetz seit dem Jahr 1998 auch die Bestechung
ausländischer Amtsträger strafbar. Durch dieses
Gesetz wurde das OECD-Übereinkommen über
die Bestechung ausländischer Amtsträger im
internationalen Geschäftsverkehr aus dem Jahr
1997 in deutsches Recht umgesetzt. Seine
Vorschriften verweisen nicht auf den Amts-
trägerbegriff des nationalen Rechts eines der
auf Geber- und Nehmerseite beteiligten Staaten.
Sie sind vielmehr nach den Regelungen des
OECD-Übereinkommens und den dazu von der
OECD verabschiedeten Erläuterungen aus-
zulegen. Nach diesen Erläuterungen handelte
es sich bei den in Italien bestochenen Ange-
stellten des Enel-Konzerns weder um Amtsträger,
noch nahmen sie sonst öffentliche Aufgaben
wahr. 

Die Verfallsanordnung gegen die Siemens AG
konnte danach aus Rechtsgründen keinen Be-
stand haben, weil es an einer erforderlichen
Anknüpfungstat, hier den Bestechungsdelikten,
fehlt. 

3. Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren
an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des
Landgerichts Darmstadt zurückverwiesen. Diese
wird auf die Revisionen der Angeklagten und
der Staatsanwaltschaft die Strafe des Angeklag-
ten K. neu festzusetzen haben. Sie wird außer-
dem zu prüfen haben, ob der Angeklagte V. sich
ebenfalls der Untreue oder der Beihilfe zur
Untreue des Angeklagten K. zum Nachteil der
Siemens AG schuldig gemacht hat. 

Vorinstanz: 
Landgericht Darmstadt – Urteil vom 14. Mai
2007 - 712 Js 5213/04 - 9 KLs

Bundesgerichtshof
Verurteilung wegen Untreue im Fall Siemens bestätigt 

Pressemitteilung vom 29.08.2008 zum BGH-Urteil vom 29. August 2008 – 2 StR 587/07
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In Zeiten der Ausspionierung durch Video-
überwachung, der Abhöraffären und des Handels
mit Bankdaten ist der Anspruch auf Schutz der
Persönlichkeitsrechte, insbesondere des Rechts
auf „informationelle Selbstbestimmung“, wieder
deutlich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit
getreten. In diesem Zusammenhang spielen
Informationsrechte und -pflichten der Finanz-
verwaltung eine zentrale Rolle, steht doch das
Steuergeheimnis als Garant der Verschwiegen-
heit der kenntnisreichen Finanzbehörden auf
dem Spiel. 

Wenig bekannt sind allerdings die mannig-
fachen Durchbrechungen des Steuergeheimnis-
ses, die im Rahmen der Verfolgung von Steuer-
straftaten oder anderen gravierenden Delikten
unabdingbar oder in sonstigen Fällen vom
Gesetzgeber ausdrücklich zugelassen sind. 

Zu dieser letzten Gruppe gehört die Verpflich-
tung der Finanzbehörden, den Strafverfolgungs-
behörden Tatsachen mitzuteilen, die den Ver-
dacht rechtswidriger Schmiergeldzahlungen
begründen. Im Rahmen umfangreicher Maßnah-
men zur Korruptionsbekämpfung in den 90er

Jahren hatte der Gesetzgeber den bis dahin
möglichen Abzug solcher Zahlungen als Betriebs-
ausgaben abgeschafft und die wechselseitige
Informationspflicht der Finanzverwaltung und
der Strafverfolgungsbehörden in die Regelung
aufgenommen (§ 4 Abs. 5 Nr. 10 Einkommen-
steuergesetz). 

Diese Mitteilungspflicht war Gegenstand
eines Antrags auf einstweilige Anordnung, mit
dem ein Unternehmen dem Finanzamt (FA)
untersagen lassen wollte, die Staatsanwaltschaft
über Zahlungen zu informieren, die es in der
Vergangenheit in Höhe von 10 v.H. des Wertes
der bestellten Waren an den Einkäufer eines
maßgeblichen Kunden geleistet hatte. Zwar
wurde nicht in Abrede gestellt, dass die Zahlun-
gen geflossen waren, um weiterhin die bevor-
zugte Berücksichtigung als Lieferant des Kunden
sicherzustellen. Die Antragstellerin war aber
Meinung, dass die Mitteilung unterbleiben
müsse, weil die in der Betriebsprüfung gewonne-
nen Erkenntnisse mangels entsprechender
Belehrung nicht strafrechtlich verwertet werden
dürften und außerdem inzwischen Strafver-
folgungsverjährung eingetreten sei. 

Das Finanzgericht und auf die Beschwerde
hin der Bundesfinanzhof (BFH) wiesen den An-
trag zurück. Der BFH betont in seinem Beschluss
vom 14. Juli 2008 VII B 92/08 (ZSteu 2008,
R-783, in diesem Heft), dass der Wortlaut der
einschlägigen Bestimmung das FA verpflichte,
Tatsachen, die den Verdacht einer Korruptionstat
begründeten, der Staatsanwaltschaft mit-
zuteilen. Einen Spielraum, der eine selbständige
Prüfung erlaube, ob eine strafrechtliche
Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft über-
haupt in Betracht komme oder von vornherein
ausgeschlossen sei, räume die Vorschrift der
Finanzbehörde nicht ein. Die Prüfung, ob eine
Strafverfolgung einzuleiten sei, obliege allein
den Strafverfolgungsbehörden. Die Herrschaft
der Staatsanwaltschaft über das Ermitt-
lungsverfahren müsse auch im Verhältnis zur
Finanzbehörde gelten. Selbst in einem offen-
sichtlich strafverfolgungsverjährten Fall stelle
die Offenbarung keinen unverhältnismäßigen
Eingriff in die Rechte des Steuerpflichtigen dar,
denn in einem solchen Fall habe dieser keine
Ermittlungen der an Recht und Gesetz gebun-
denen Staatsanwaltschaft zu befürchten.

Bundesfinanzhof
Zum Informationsaustausch zwischen Finanzamt und
Staatsanwaltschaft bei Verdacht auf Schmiergeldzahlungen

Pressemitteilung vom 27. August 2008 zum BFH-Beschluss vom 14.07.08 – VII B 92/08

Wenn dann ein Prüfer der Ansicht ist, es könne ja ein Sachverhalt vor-
liegen, der vielleicht einen strafrechtlichen Anfangsverdacht rechtfer-
tigen könnte – warum nicht flugs eine Nachricht an den Strafverfolger
„mit der Bitte um weitere Veranlassung.“ Fälle gibt es jede Menge. 

Beispiele:
Chef raucht. Mitarbeiter wehrt sich nicht. Verstoß gegen das Rauchverbot.
Goldfisch im Glas hat zu wenig Wasser und schnappt nach Luft. Wachhund
im Hof an zu kurzer Kette. Tierquälerei. Verstöße gegen das Tierschutz-
gesetz. 
Durchzug im Büro. Grippegefahr. Körperverletzung. Antrag an den
Staatsanwalt. 

Der Augeiasstall* muss ausgemistet werden! Herakles nahm damals
Wasser. Moderne Staatsanwälte schicken das Finanzamt – ohne Durch-
suchungsbeschluss. Der ist jetzt passé.

* Rinderstall des Königs aus Elis mit sehr viel Dreck, den Herakles in einem Tag be-
seitigte.

Ausmisten

Jonas...

„Finanzbeamte müssen alle Straftaten anzeigen“
so titelte die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG am 28. August 2008
im Wirtschaftsteil ihrer Ausgabe Nr. 201 auf Seite 11 unter Berufung
auf das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 14.07.2008 – VII B 92/08,
ZSteu 2008, Seite R - 783 (in diesem Heft). 

Nach dieser Entscheidung sind jetzt Finanzbeamte verpflichtet, erlang-
te Kenntnisse von Straftaten an die Strafverfolgungsbehörden
– Staatsanwaltschaft – zu melden. Die Meldepflicht besteht bereits
dann, wenn ein Anfangsverdacht im Sinne des Strafrechts gegeben ist.

Nun denn, Finanzbeamte als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft – nicht
nur, sondern auch als Durchsuchungsspezialisten! Denn zum Zwecke
von Betriebsprüfungen haben Finanzbeamte per Gesetz Zugang zu
sämtlichen Räumen eines Betriebes. Und da kann es Vieles zu sehen
geben. 
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Bundesfinanzhof – Alle veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 20.08.2008:

11.04.2008 V R 10/07 UStG / Richtlinie 77/388/EWG / EEG
Unternehmereigenschaft des Betreibers einer Photovoltaikanlage – Kein Vorsteuerabzug aus der
Anschaffung der Anlage bei nicht zeitnaher Zuordnung zum Unternehmensvermögen
1. Ob eine sonst nicht unternehmerisch tätige Person, die im Jahr 1997 auf dem Dach ihres selbstgenutzten
Eigenheims eine Photovoltaikanlage betrieb und den erzeugten Strom teilweise gegen Vergütung in das
öffentliche Stromnetz eingespeist hat, als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts anzusehen war,
bleibt offen.
2. Ein Vorsteuerabzug aus einer 1997 vorgenommenen Anschaffung einer Photovoltaikanlage, der erstmals in
einer im Jahr 2002 abgegebenen Umsatzsteuererklärung für das Jahr 1997 geltend gemacht wird, ist nicht
möglich. Originaltext: R-759

24.04.2008 IV R 31/06 EStG / GewStG 
Negative Kürzungen nach § 9 Nr. 3 GewStG auch bei Anwendung von § 32c Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EStG
Negative gewerbliche Einkünfte i.S. der Tarifbegrenzungsvorschrift des § 32c EStG a.F., die ein Kommanditist
aus einer Beteiligung an einer Seeschifffahrtsgesellschaft erzielt, sind nach § 9 Nr. 3 GewStG um 80 v.H. zu
kürzen. Originaltext: R-762

24.04.2008 IV R 50/06 AO
Rechtmäßigkeit eines Änderungsbescheides, wenn die Voraussetzungen des § 174 Abs. 4 AO nachträg-
lich eingetreten sind – Zeitpunkt der Einspruchsentscheidung maßgeblich – Zweck des § 174 Abs. 4
Satz 1 AO – keine Anwendung von § 127 AO auf Korrekturvorschriften – Auslegung eines Änderungs-
antrags des Steuerpflichtigen durch das FG – Bindung des BFH
1. Hat ein Steuerpflichtiger wegen unzutreffender Aufteilung des Gewinns Einspruch nur für das Vorjahr
eingelegt, beantragt er damit nicht zugleich konkludent, die Einkommensteuer für das Folgejahr herauf-
zusetzen.
2. § 127 AO ist auf die Korrekturvorschrift des § 174 Abs. 4 AO nicht anwendbar.
3. Für den rechtmäßigen Erlass eines Änderungsbescheides nach § 174 Abs. 4 AO reicht es (aber) aus, wenn
die Voraussetzungen für die Änderung, insbesondere die Aufhebung oder Änderung des anderen Steuer-
bescheides zugunsten des Steuerpflichtigen, bis zur Entscheidung über den Einspruch gegen den (auf § 174
Abs. 4 AO gestützten) Änderungsbescheid vorliegen. Originaltext: R-764

29.05.2008 IX R 62/05 EStG
Wesentlichkeit einer Beteiligung i.S. von § 17 Abs. 2 Satz 4 Buchst. b, Abs. 4 EStG i.d.F. des StEntlG
1999/2000/2002 – Veranlagungszeitraumbezogene Betrachtungsweise
Die Wesentlichkeit einer Beteiligung ist für die Berücksichtigungsfähigkeit eines Auflösungsverlustes i.S. von
§ 17 Abs. 2 Satz 4 Buchst. b, Abs. 4 EStG i.d.F. des StEntlG 1999/2000/ 2002 veranlagungszeitraumbezogen
zu beurteilen. Originaltext: R-767
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ZSteu-Rechtsprechung – mit BFH (NV) Entscheidungen ab S. R-785
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Das Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“ und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebieten es
nicht, dass das FA vor der Übermittlung der den Tatverdacht begründenden Tatsachen prüft, ob hinsichtlich
der festgestellten Zuwendungen Strafverfolgungsverjährung eingetreten ist oder Verwertungs- bzw. Ver-
wendungsverbote vorliegen.
2. Ein Verdacht i.S. des § 4 Abs. 5 Nr. 10 Satz 3 EStG, der die Information der Strafverfolgungsbehörden ge-
bietet, besteht, wenn ein Anfangsverdacht im Sinne des Strafrechts gegeben ist. Es müssen also zureichende
tatsächliche Anhaltspunkte für eine Tat nach § 4 Abs. 5 Nr. 10 Satz 1 EStG vorliegen. Originaltext: R-783

Bundesfinanzhof – Nicht veröffentlichte Entscheidungen (NV) – Ungekürzte Originaltexte

03.06.2008 II B 19/08 (NV) Einstufung PKW/LKW: Verzicht auf Trennwand Originaltext: R-785

04.06.2008 I R 9/07 (NV) Rücknahme eines unanfechtbaren rechtswidrigen Haftungsbescheids Originaltext: R-786

06.06.2008 XI B 11/08 (NV) Frage der Steuerfreiheit von Umsätzen eines Heilpraktikers aus Fastenseminaren 
keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung Originaltext: R-788

06.06.2008 XI B 221/07 (NV) Kurzfristige Anforderung von Originalrechnungen keine Verletzung des rechtlichen 
Gehörs, allenfalls des Grundsatzes eines fairen Verfahrens Originaltext: R-788

10.06.2008 I B 19/08 (NV) Rechtsfragen zur Abgrenzung zwischen Spendenabzug und verdeckter Gewinnaus-
schüttung sind ausreichend geklärt Originaltext: R-789

02.07.2008 VI R 19/07 (NV) Zur Selbständigkeit eines ausländischen Regisseurs und Kameramanns Originaltext: R-790

02.07.2008 VI B 21/08 (NV) Arbeitslohn bei Teilnahme eines Arbeitnehmers mit Organisationsaufgaben und 
Betreuungsaufgaben an Incentive-Reise - Aufklärungsrüge bei unterlassenen 
Beweisanträgen Originaltext: R-790

02.07.2008 X B 9/08 (NV) Keine Bedeutung der Drei-Objekt-Grenze für Bestimmung des Umfangs des Be-
triebsvermögens Originaltext: R-791

03.07.2008 X B 172/07 (NV) Keine grundsätzliche Bedeutung der Frage der Zuordnung der von einem Gesell-
schafter-Geschäftsführer aufgrund einer Pensionszusage erhaltenen Bezüge Originaltext: R-792

04.07.2008 II B 66/07 (NV) Feststellung einer Steuerhinterziehung durch FA und FG - Darlegung der grundsätz-
lichen Bedeutung Originaltext: R-793

07.07.2008 VII B 12/08 (NV) Steuerberatungsrecht: Widerruf der Bestellung als Steuerberater wegen Vermögens-
verfalls Originaltext: R-793
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Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen

In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im BStBl Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzuwenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle
08.05.08 VII B 243/05 08.12.06 Schließung einer Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins: Klagebefugnis des Bera-

ZSteu 2007, R-144 tungsstellenleiters – keine notwendige Beiladung bei offensichtlich unzulässiger Klage – 
Ruhen des Verfahrens

07.05.08 V R 77/05 11.10.07 Vermietung eines PKW an den Arbeitgeber
ZSteu 2008, R-116

07.05.08 V R 5/06 22.11.07 Geschäftsveräußerung bei Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem teils vermiete-
ZSteu 2008, R-159 ten bzw. teils eigenunternehmerisch genutzten Grundstück an den Sohn – Gegenstand der 

Geschäftsveräußerung – keine Vorsteuerberichtigung aufgrund der Einräumung eines Mit-
eigentumsanteils
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07.05.08 V R 57/06 11.10.07 Geschäftsveräußerung gem. § 1 Abs. 1a UStG bei Veräußerung verpachteter Immobilien 
ZSteu 2008, R-104 unter Fortführung des Pachtvertrags

07.05.08 V R 26/06 05.12.07 Organisatorische Eingliederung als Voraussetzung für eine umsatzsteuerrechtliche Organ-
ZSteu 2008, R-162 schaft

06.05.08 V R 27/05 11.10.07 Formanforderungen an die Berichtigung einer Rechnung – Vertrauensschutz nach § 176 
ZSteu 2008, R-271 Abs. 1 Nr. 3 AO – Berichtigung der Vorsteuer beim Leistungsempfänger nach Rechnungs-

berichtigung

28.04.08 X R 6/05 28.11.07 Tarifbegrenzung nach § 32c EStG a. F. bei Komplementär einer KG a. A.
ZSteu 2008, R-108

25.04.08 VII R 39/06 21.11.06 Berufspraktische Tätigkeit vor Ergehen der Prüfungsentscheidung
ZSteu 2007, R-49

24.04.08 VII R 17/05 17.10.06 Auskunft über Beratungsstellenleiter vor Eintragung der Beratungsstelle
ZSteu 2006, R-975

24.04.08 I R 8/07 26.09.07 Festschreibung der Verwendungsreihenfolge beim EK 45 infolge der Absenkung des 
ZSteu 2008, R-238 Steuersatzes

24.04.08 VII R 64/06 04.12.07 Steuerberatungsrecht – Widerruf der Bestellung als Steuerberater wegen Vermögensverfalls 
ZSteu 2008, R-248 – Berufsfreiheit

23.04.08 IX R 27/07 28.11.07 Eigenheimzulage – Nutzung zu eigenen Wohnzwecken – nicht ausgeübter Vorbehalts-
ZSteu 2008, R-240 nießbrauch

22.04.08 VI R 66/03 15.11.07 Zufluss von Arbeitslohn bei gesetzlichem Forderungsübergang – Zusammentreffen von 
ZSteu 2008, R-76 Tarifermäßigung und negativem Progressionsvorbehalt 

15.04.08 IV B 171/06 08.11.07 Gewerbesteuerrechtlicher Verlustvortrag – Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung
ZSteu 2008, R-145

14.04.08 VII B 149/07 15.01.08 Steuerhinterziehung durch Beamtin der Bundesfinanzverwaltung: Mitteilung der im Steuer-
ZSteu 2008, R-174 strafverfahren gewonnenen Erkenntnisse durch die Strafverfolgungsbehörde an den Dienst-

vorgesetzten zur Sicherstellung dienstrechtlicher Maßnahmen

14.04.08 VI R 26/06 17.01.08 Übernahme der Kammerbeiträge für Geschäftsführer von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
ZSteu 2008, R-194 und Steuerberatungsgesellschaften ist Arbeitslohn

14.04.08 I R 15/05 18.09.07 Keine Verzinsung der Erstattung von Abzugsteuern nach § 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG 
ZSteu 2008, R-136 1997 – Zum Verhältnis von Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht

14.04.08 I R 15/06 07.02.07 Phasengleiche Aktivierung von Dividendenansprüchen durch beherrschenden Gesellschafter
ZSteu 2007, R-626 – Realisation des Dividendenanspruchs – Ausschüttungswille und Bezifferung des Aus-

schüttungsbetrages – Ablehnung eines Antrags auf Erlass einer Billigkeitsentscheidung 
nach § 163 AO

10.04.08 I R 42/07 28.11.07 „Jahresgleiche“ Realisierung von nach § 37 Abs. 3 KStG 2002 begründetem Körperschaft-
ZSteu 2008, R-181 steuerguthaben Bestell-Formular: Letzte Seite

Die vol lständigen Texte f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe
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